
 

 
 
 

Auszug aus dem Strassenverkehrsgesetz (SVG) 
(Stand Dezember 2008) 

Art. 15a Führerausweis auf Probe 

1 Der erstmals erworbene Führerausweis für Motorräder und Motorwagen wird zunächst auf Probe erteilt. Die Probe-
zeit beträgt drei Jahre. 
2 Der Führerausweis wird unbefristet erteilt, wenn: 

a. die Probezeit abgelaufen ist; 
b. der Inhaber an den vom Bundesrat vorgeschriebenen, in erster Linie praktischen Weiterbildungskursen zur Er-

kennung und Vermeidung von Gefahren sowie zu umweltschonendem Fahren teilgenommen hat. 
3 Wird dem Inhaber der Ausweis auf Probe wegen einer Widerhandlung entzogen, so wird die Probezeit um ein Jahr 
verlängert. Dauert der Entzug über die Probezeit hinaus, so beginnt die Verlängerung mit der Rückgabe des Führer-
ausweises. 
4 Der Führerausweis auf Probe verfällt mit der zweiten Widerhandlung, die zum Entzug des Ausweises führt. 
5 Ein neuer Lernfahrausweis kann frühestens ein Jahr nach Begehung der Widerhandlung und nur auf Grund eines 
verkehrspsychologischen Gutachtens erteilt werden, das die Eignung bejaht. Diese Frist wird um ein Jahr verlängert, 
wenn die betroffene Person während dieser Zeit ein Motorrad oder einen Motorwagen geführt hat. 
6 Nach erneutem Bestehen der Führerprüfung wird ein neuer Führerausweis auf Probe erteilt. 

Art. 16 Entzug der Ausweise 

1 Ausweise und Bewilligungen sind zu entziehen, wenn festgestellt wird, dass die gesetzlichen Voraussetzungen zur  
rteilung nicht oder nicht mehr bestehen; sie können entzogen werden, wenn die mit der Erteilung im Einzelfall ver-
bundenen Beschränkungen oder Auflagen missachtet werden. 
2 Nach Widerhandlungen gegen die Strassenverkehrsvorschriften, bei denen das Verfahren nach dem Ordnungsbus-
sengesetz vom 24. Juni 1970 ausgeschlossen ist, wird der Lernfahr- oder Führerausweis entzogen oder eine Ver-
warnung ausgesprochen. 
3 Bei der Festsetzung der Dauer des Lernfahr- oder Führerausweisentzugs sind die Umstände des Einzelfalls zu be-
rücksichtigen, namentlich die Gefährdung der Verkehrssicherheit, das Verschulden, der Leum- und als Motorfahr-
zeugführer sowie die berufliche Notwendigkeit, ein Motorfahrzeug zu führen. Die Mindestentzugsdauer darf jedoch 
nicht unterschritten werden. 
4 Der Fahrzeugausweis kann auf angemessene Dauer entzogen werden: 

a. wenn Ausweis oder Kontrollschilder missbräuchlich verwendet wurden; 
b. solange die Verkehrssteuern oder -gebühren für Fahrzeuge desselben Halters nicht entrichtet sind.38 

5 Der Fahrzeugausweis wird entzogen, wenn: 
a. die gegebenenfalls nach dem Schwerverkehrsabgabegesetz vom 19. Dezember 1997 für das Fahrzeug ge-

schuldete Abgabe oder die geschuldeten Sicherheitsleistungen nicht bezahlt und der Halter erfolglos gemahnt 
worden ist; oder 

b. das Fahrzeug nicht mit dem vorgeschriebenen Erfassungsgerät zur Abgabeerhebung ausgerüstet ist. 

Art. 16a Verwarnung oder Führerausweisentzug nach e iner leichten Widerhandlung 

1 Eine leichte Widerhandlung begeht, wer: 
a. durch Verletzung von Verkehrsregeln eine geringe Gefahr für die Sicherheit anderer hervorruft und ihn dabei 

nur ein leichtes Verschulden trifft; 
b. in angetrunkenem Zustand, jedoch nicht mit einer qualifizierten Blutalkoholkonzentration (Art. 55 Abs. 6) ein 

Motorfahrzeug lenkt und dabei keine anderen Widerhandlungen gegen die Strassenverkehrsvorschriften be-
geht. 

2 Nach einer leichten Widerhandlung wird der Lernfahr- oder Führerausweis für mindestens einen Monat entzogen, 
wenn in den vorangegangenen zwei Jahren der Ausweis entzogen war oder eine andere Administrativmassnahme 
verfügt wurde. 
3 Die fehlbare Person wird verwarnt, wenn in den vorangegangenen zwei Jahren der Ausweis nicht entzogen war und 
keine andere Administrativmassnahme verfügt wurde. 
4 In besonders leichten Fällen wird auf jegliche Massnahme verzichtet. 
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Art. 16b Führerausweisentzug nach einer mittelschwe ren Widerhandlung 

1 Eine mittelschwere Widerhandlung begeht, wer: 
a. durch Verletzung von Verkehrsregeln eine Gefahr für die Sicherheit anderer hervorruft oder in Kauf nimmt; 
b. in angetrunkenem Zustand, jedoch mit einer nicht qualifizierten Blutalkoholkonzentration (Art. 55 Abs. 6) ein 

Motorfahrzeug lenkt und dabei zusätzlich eine leichte Widerhandlung gegen die Strassenverkehrsvorschriften 
begeht; 

c. ein Motorfahrzeug führt, ohne den Führerausweis für die entsprechende Kategorie zu besitzen; 
d. ein Motorfahrzeug zum Gebrauch entwendet hat. 

2 Nach einer mittelschweren Widerhandlung wird der Lernfahr- oder Führerausweis entzogen für: 
a. mindestens einen Monat; 
b. mindestens vier Monate, wenn in den vorangegangenen zwei Jahren der Ausweis einmal wegen einer schweren 

oder mittelschweren Widerhandlung entzogen war; 
c. mindestens neun Monate, wenn in den vorangegangenen zwei Jahren der Ausweis zweimal wegen mindestens 

mittelschweren Widerhandlungen entzogen war; 
d. mindestens 15 Monate, wenn in den vorangegangenen zwei Jahren der Ausweis zweimal wegen schweren 

Widerhandlungen entzogen war; 
e. unbestimmte Zeit, mindestens aber für zwei Jahre, wenn in den vorangegangenen zehn Jahren der Ausweis 

dreimal wegen mindestens mittelschweren Widerhandlungen entzogen war; auf diese Massnahme wird verzich-
tet, wenn die betroffene Person während mindestens fünf Jahren nach Ablauf eines Ausweisentzugs keine Wi-
derhandlung, für die eine Administrativmassnahme ausgesprochen wurde, begangen hat; 

f. immer, wenn in den vorangegangenen fünf Jahren der Ausweis nach Buchstabe e oder Artikel 16c Absatz 2 
Buchstabe d entzogen war. 

Art. 16c Führerausweisentzug nach einer schweren Wi derhandlung 

1 Eine schwere Widerhandlung begeht, wer: 
a. durch grobe Verletzung von Verkehrsregeln eine ernstliche Gefahr für die Sicherheit anderer hervorruft oder in 

Kauf nimmt; 
b. in angetrunkenem Zustand mit einer qualifizierten Blutalkoholkonzentration (Art. 55 Abs. 6) ein Motorfahrzeug 

führt; 
c. wegen Betäubungs- oder Arzneimitteleinfluss oder aus anderen Gründen fahrunfähig ist und in diesem Zustand 

ein Motorfahrzeug führt; 
d. sich vorsätzlich einer Blutprobe, einer Atemalkoholprobe oder einer anderen vom Bundesrat geregelten Vorun-

tersuchung, die angeordnet wurde oder mit deren Anordnung gerechnet werden muss, oder einer zusätzlichen 
ärztlichen Untersuchung widersetzt oder entzieht oder den Zweck dieser Massnahmen vereitelt; 

e. nach Verletzung oder Tötung eines Menschen die Flucht ergreift; 
f. ein Motorfahrzeug trotz Ausweisentzug führt. 

2 Nach einer schweren Widerhandlung wird der Lernfahr- oder Führerausweis entzogen für: 
a. mindestens drei Monate; 
b. mindestens sechs Monate, wenn in den vorangegangenen fünf Jahren der Ausweis einmal wegen einer mittel-

schweren Widerhandlung entzogen war; 
c. mindestens zwölf Monate, wenn in den vorangegangenen fünf Jahren der Ausweis einmal wegen einer schwe-

ren Widerhandlung oder zweimal wegen mittelschweren Widerhandlungen entzogen war; 
d. unbestimmte Zeit, mindestens aber für zwei Jahre, wenn in den vorangegangenen zehn Jahren der Ausweis 

zweimal wegen schweren Widerhandlungen oder dreimal wegen mindestens mittelschweren Widerhandlungen 
entzogen war; auf diese Massnahme wird verzichtet, wenn die betroffene Person während mindestens fünf Jah-
ren nach Ablauf eines Ausweisentzugs keine Widerhandlung, für die eine Administrativmassnahme ausgespro-
chen wurde, begangen hat; 

e. immer, wenn in den vorangegangenen fünf Jahren der Ausweis nach Buchstabe d oder Artikel 16b Absatz 2 
Buchstabe e entzogen war. 

3 Die Dauer des Ausweisentzugs wegen einer Widerhandlung nach Absatz 1 Buchstabe f tritt an die Stelle der noch 
verbleibenden Dauer des laufenden Entzugs. 
4 Hat die betroffene Person trotz eines Entzugs nach Artikel 16d ein Motorfahrzeug geführt, so wird eine Sperrfrist 
verfügt; diese entspricht der für die Widerhandlung vorgesehenen Mindestentzugsdauer. 
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Art. 16c bis  Führerausweisentzug nach einer Widerhandlung im Au sland 

1 Nach einer Widerhandlung im Ausland wird der Lernfahr- oder der Führerausweis entzogen, wenn 
a. im Ausland ein Fahrverbot verfügt wurde; und 
b. die Widerhandlung nach den Artikeln 16b und 16c als mittelschwer oder schwer zu qualifizieren ist. 

2 Bei der Festlegung der Entzugsdauer sind die Auswirkungen des ausländischen Fahrverbotes auf die betroffene 
Person angemessen zu berücksichtigen. Die Mindestentzugsdauer darf unterschritten werden. Die Entzugsdauer darf 
bei Personen, die im Administrativmassnahmenregister (Art. 104b) nicht verzeichnet sind, die am Begehungsort im 
Ausland verfügte Dauer des Fahrverbots nicht überschreiten. 

Art. 16d Führerausweisentzug wegen fehlender Fahrei gnung 

1 Der Lernfahr- oder Führerausweis wird einer Person auf unbestimmte Zeit entzogen, wenn: 
a. ihre körperliche und geistige Leistungsfähigkeit nicht oder nicht mehr ausreicht, ein Motorfahrzeug sicher zu 

führen; 
b. sie an einer Sucht leidet, welche die Fahreignung ausschliesst; 
c. sie auf Grund ihres bisherigen Verhaltens nicht Gewähr bietet, dass sie künftig beim Führen eines Motorfahr-

zeuges die Vorschriften beachten und auf die Mitmenschen Rücksicht nehmen wird. 
2 Tritt der Entzug nach Absatz 1 an die Stelle eines Entzugs nach den Artikeln 16a–c, wird damit eine Sperrfrist ver-
bunden, die bis zum Ablauf der für die begangene Widerhandlung vorgesehenen Mindestentzugsdauer läuft. 
3 Unverbesserlichen wird der Ausweis für immer entzogen. 

Art. 17 Wiedererteilung der Führerausweise 

1 Der auf bestimmte Zeit entzogene Lernfahr- oder Führerausweis kann frühestens drei Monate vor Ablauf der verfüg-
ten Entzugsdauer wiedererteilt werden, wenn die betroffene Person an einer von der Behörde anerkannten Nach-
schulung teilgenommen hat. Die Mindestentzugsdauer darf nicht unterschritten werden. 
2 Der für mindestens ein Jahr entzogene Lernfahr- oder Führerausweis kann bedingt und unter Auflagen wiedererteilt 
werden, wenn das Verhalten der betroffenen Person zeigt, dass die Administrativmassnahme ihren Zweck erfüllt hat. 
Die Mindestentzugsdauer und zwei Drittel der verfügten Entzugsdauer müssen jedoch abgelaufen sein. 
3 Der auf unbestimmte Zeit entzogene Lernfahr- oder Führerausweis kann bedingt und unter Auflagen wiedererteilt 
werden, wenn eine allfällige gesetzliche oder verfügte Sperrfrist abgelaufen ist und die betroffene Person die Behe-
bung des Mangels nachweist, der die Fahreignung ausgeschlossen hat. 
4 Der für immer entzogene Führerausweis kann nur unter den Bedingungen des Artikels 23 Absatz 3 wiedererteilt 
werden. 
5 Missachtet die betroffene Person die Auflagen oder missbraucht sie in anderer Weise das in sie gesetzte Vertrauen, 
so ist der Ausweis wieder zu entziehen. 

Auszug aus der Verkehrszulassungsverordnung (VZV) 

Art. 33 Umfang des Entzuges 

1 Der Entzug des Lernfahr- oder des Führerausweises einer Kategorie oder Unterkategorie hat den Entzug des Lern-
fahr- und des Führerausweises aller Kategorien, aller Unterkategorien und der Spezialkategorie F zur Folge.88 
2 Der Entzug des Lernfahr- oder des Führerausweises einer Spezialkategorie hat den Entzug des Lernfahr- und des 
Führerausweises aller Spezialkategorien zur Folge. 
3 Die Absätze 1 und 2 finden keine Anwendung, wenn ein Entzug aus medizinischen Gründen verfügt wird. 
4 Die Entzugsbehörde kann: 

a. mit dem Lernfahr- oder dem Führerausweis einer Kategorie oder Unterkategorie auch den Führerausweis der 
Spezialkategorien G und M entziehen; 

b. mit dem Lernfahr- oder dem Führerausweis einer Spezialkategorie auch den Lernfahr- oder den Führerausweis 
der Kategorien und Unterkategorien entziehen. 

5 In Härtefällen kann unter Einhaltung der gesetzlichen Mindestdauer der Ausweisentzug je Kategorie, Unterkategorie 
oder Spezialkategorie für eine unterschiedliche Dauer verfügt werden, sofern der Ausweisinhaber namentlich: 

a. die Widerhandlung, die zum Ausweisentzug führte, mit einem Motorfahrzeug begangen hat, auf dessen Benut-
zung er beruflich nicht angewiesen ist; und 

b. als Führer eines Motorfahrzeuges der Kategorie, Unterkategorie oder Spezialkategorie, für welche die Entzugs-
dauer verkürzt werden soll, unbescholten ist. 


